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Sofortmeldung ab Januar 2009

Bisher war es ausreichend, wenn die Anmeldung eines neuen Arbeitnehmers bis zur nächsten Lohnabrechnung, aber spätestens nach sechs Wochen ab Arbeitsaufnahme bei der zuständigen Krankenkasse vorgenommen wurde.

Ab Januar 2009 muss in den Branchen

Bau-, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Personenbeförderungs-, Speditions- und Transportgewerbe sowie der damit verbundenen Logistikunternehmen, der Schaustellergewerbe, Gebäudereinigungsgewerbe, Unternehmen der Forstwirtschaft, der Fleischwirtschaft und Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen

eine Sondermeldung durch den Arbeitgeber vor dem Tag des Beschäftigungsbeginns an die Deutsche Rentenversicherung Bund erfolgen.

Wird die Meldung nicht oder erst verspätet abgegeben, gilt dies als Verdacht der Schwarzarbeit. Der für die Prüfung und Aufdeckung von Schwarzarbeit zuständige Zoll kann mit diesem Verdacht Hausdurchsuchungen beantragen.

Damit wir die notwendige Meldung durchführen können, benötigen wir rechtzeitig folgende Angaben des Arbeitnehmers:

Familienname

Vorname

Versicherungsnummer       oder  Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift

Tag der Beschäftigungsaufnahme

Dieses Merkblatt und weitere finden Sie mit Aktualisierungen auch auf meiner Homepage www.dreher.cn/Wichtige Informationen Tipps und Tricks/Merkblätter.
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